
839 Mıtteilungen.

(Beobachtung des Fastengebotes qauf Reisen.) Über dieses
ema wurde wıiederholt in der Quartalschritr gehandelt. (Vgi

Die Tatsache, daß dıe einzeinen DIO-1904, 373 I: 1929, 363.)
2656 oft eine schr verschiedene Fastenordnung haben un: dıe
Reisenden heı der heutigen Reiseart in einem Tage verschiedene
iMOzZzesen passıeren können, macht eine einheıtliche Regelung,
wenigstens für Reisen, wünschenswerrt. Wie Quartalschrift 192  “  J,

3063, miıtgeteilt wurde, hat ein Bischof das Indult erwirkt,
daß seine Diözesanen quf Re1isen sSecCcluso scandalo sıch der he1-
matlıchen F’astenindulie bedienen dürfen iıne qandere Lösung
versucht der Kanonist Dalpıar In „Apollinarıs" 1934, 83 Nach
Cal 1245, j können sowchl die Ortsordinarien qals auch aıe
Pfarrer In einzelnen Käallen Untergebene und Reisende pere-
ST1IN1) VO Fastengebot dispenslieren. Diese Dispensation hat
den harakter eines Personalprivilegiums (can. 74) das der
Person folgt un mıt der Person untergeht. Es annn sıch a1sS0
jemand VOTr Antritt einer Reise VO seinem Domizıiıls- Ooder Auf-
enthalts-Pfarrer auf TUn des Can,. 1245, 1, die nötige DeI-
sönlıche Dıspensatıiıon für die Reise en lassen ewWwl1.
kann der Pfarrer diese Dispensation für die Peregrinen DLUT in
seinem Yerrıtorium geben Untergebenen kann G} dAie PDIS-
pensatıon auch außerhalhbh des Territoriums erteilen: vgl den
ext des CH  5 1245, qaber die einmal erteıilte Dispen-
satıon hat persönlichen Charakter und annn überall henutzt
werden. Hıermit ist einem edürfnıs gewissenhafter Katholiken
hechnung T:  en

TAaz Prof Dr Joh Harıng

Von der Herz-Jesu-Universität in alland. Im Studien-
jahr 933/34 W1€es die Uniıversität 1700 Hörer quf. 150 machten
ihre Abschlußprüfung., Die Bıbhiothek welst einen Bestand VvVo
300.000 erken quf und erhıjelt 1im etzten TEe einen Zuwachs
VOLL erken Man hat jedenfalls muiıt einer qufstreben-
den katholischen Hochschule iun.

Taz Prof Dr Joh Haring.

(Die KManonikatskoadijutoren der bayrischen Domkapitel.)
Üher dieses ema verbreıtet sıch IIr Philıpp Hofmeister in (T’ü-
binger) ‚Theo Quartalschrift"“ 1933, Nach Art. 1 1, D,
des bayrıschen Konkordates können f  ur  . sıebzigjährige Oder
SONStT dienstunfähige Kanoniker 1mM Einvernehmen mıiıt der
Staatsregierung Koadı]utoren mıiıt Oder ohne ec ZU Nachfolge
aufgeste werden, die die gleichen Bezüge erhalten w1€e cie
statusmäßıigen Kanoniker. Der Verfasser diese Bestim-
MUNS in der gesteigerten kirchlichen Verwaltungstätigkeit der
bayrıschen apıte begründet. HDa über die Bestellung cQieser


